
Anmeldung

Familienname  ___________________________________

Vorname  _______________________________________

Strasse  _ _______________________________________

PLZ und Ort  _____________________________________

Weitere Angaben zum Kursteilnehmer:

Telefon Privat   ___________________________________

Telefon Geschäft  _ _______________________________

Geburtsdatum  _ _________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Telefon Mobile  __________________________________

E-Mail  _ ________________________________________

Kursteilnehmer Rechnungsadresse (falls abweichend)

Ausbildung Beginn Dauer Kosten (CHF) Kosten (CHF)
bei Ratenzahlung

Ausbildungskosten

Einschreibegebühr

Prüfungsgebühr

Total

Lehrmittel ca.

Ich wähle folgende Zahlungsart: ❏ Barzahlung

Ich akzeptiere die «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» als Vertragsbestandteil dieser Anmeldung.

Nur auf Lehrmittel wird Mehrwertsteuer erhoben. Sie ist im Preis bereits enthalten.

Ort und Datum Unterschrift Unterschrift/Stempel Rechnungsempfänger

❏ Rechnung ❏ Ratenzahlung

❏ Frau ❏ Herr

Die Anmeldung erfolgt auf Empfehlung von (Vorname, Name)

Elisabethenanlage 9
CH-4051 Basel

Tel: 061 270 97 97
Fax: 061 270 97 67

info@nsh.ch
www.nsh.ch



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir verwenden der einfacheren Lesbarkeit wegen die männliche 
Form. Mit diesem einfacheren sprachlichen Ausdruck sind selbst-
verständlich immer Frauen und Männer gemeint. Für Kursgeld 
wird die Formulierung Schulgeld, für Kurs die Formulierung Aus-
bildung und für Schüler, Lernpartner und Studenten die Formulie-
rung Kursteilnehmer verwendet. 

Anmeldung
Mit Eingang der Anmeldung kommt der Ausbildungsvertrag 
zustande. Es wird eine Einschreibgebühr erhoben. Mit der An-
meldung bestätigt der Unterzeichnende ausserdem, dass er die  
vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis 
genommen hat. Die für den Lehrgang relevanten Reglemente 
wie Leitfaden, Hausordnungen, Ausbildungsreglemente, Promo-
tionsordnungen sowie Vordiplom- und Diplomreglemente, die 
ebenfalls Bestandteil dieses Vertrages sind, werden am 1. Schul-
tag verteilt und können auf Wunsch vor Schulbeginn angefordert 
resp. eingesehen werden. Programmaktualisierungen und Regle-
mentsänderungen durch die Schule sind ausdrücklich vorbehal-
ten. Im Übrigen gelten die Vorschriften des schweizerischen Ob-
ligationenrechts.

Kosten
Neben der Einschreibgebühr und dem Schulgeld gehen auch die-
jenigen Lehrmittel, Skripte, Schulmaterialien sowie Prüfungsge-
bühren zu Lasten des Kursteilnehmers, die im Schulgeld nicht 
explizit mit enthalten sind. Kosten für externe Aktivitäten (z. B. 
Eintritts- und Fahrkarten, Verpflegung) sowie externe Prüfungen 
und Ausbildungen (z. B. Sprach- und Informatikzertifikate, Sama-
riterausweis, Rettungsschwimmbrevet) sind ebenfalls nicht inbe-
griffen und gehen zu Lasten des Kursteilnehmers.

Anpassungen des Schulgeldes an die Teuerung können jederzeit 
einseitig durch die Schule vorgenommen werden.

Das Schulgeld sowie Einschreibgebühr, Lehrmittel, Kopierpau-
schalen und übrige Nebenkosten werden in der Regel semes-
terweise, bei Vertragslaufzeiten unter einem Semester für die 
vereinbarte Dauer in Rechnung gestellt und ist im Voraus bis 
Schulbeginn zahlbar. Im Falle einer Rechnungsstellung später als 
10 Tage vor Schulbeginn hat die Zahlung innert 10 Tage nach Rech-
nungsstellung zu erfolgen. 

Bei Zahlung des Schulgeldes in Raten ist die 1. Rate bei Schulbe-
ginn fällig. Die weiteren Raten sind gemäss Einzahlungsschein 
in der Regel im Abstand von 30 Tagen zu entrichten. Die Zahl 
der möglichen Raten wird durch die einzelne Schule geregelt. 
Einschreibgebühren und Nebenkosten werden bei Ratenzahlung 
mit der 1. Rate, Prüfungsgebühren mit der 1. Rate des Prüfungs-
semesters erhoben. Staatliche Kostengutsprachen werden direkt 
in Abzug gebracht. 

Bei Zahlungsverzug werden folgende Gebühren erhoben: Kon-
toauszug gebührenfrei, 1. Mahnung CHF 10.00, 2. Mahnung CHF 
20.00. Ab der 2. Mahnung werden Verzugszinsen von 5 % erho-
ben.

Durchführung
Die Schule ist berechtigt, die im Programm aufgeführten Ausbil-
dungen bei zu geringer Teilnehmerzahl nicht durchzuführen. Bei 
einem unvorhersehbaren Ausfall der Lehrperson kann die Schule, 

sofern kein fachlich ebenbürtiger Ersatzleiter zur Verfügung steht, 
die Ausbildung absagen. In der Regel wird bei geringer Teilneh-
merzahl versucht, durch Kursumteilungen, Stundenreduktionen 
oder Preisanpassungen vor oder spätestens innerhalb der ersten 
2 Wochen nach Beginn eine für beide Seiten befriedigende Lösung 
zu finden. 

Sollte eine Gesamtausbildung nicht durchgeführt werden kön-
nen, erfolgt die Absage an bereits angemeldete Kursteilnehmer 
so rasch als möglich, spätestens jedoch 10 Tage vor Schulbeginn. 

Bei Absage einer Ausbildung durch die Schule werden das bereits 
bezahlte Schulgeld sowie die Einschreibgebühr und Nebenkosten 
vollständig zurückbezahlt.

Ferien und unterrichtsfreie Tage richten sich nach den jeweiligen 
schulinternen Jahreskalendern. Sie sind im Schulgeld inbegriffen 
und können nicht abgezogen werden. 

Abmeldung vor Schulbeginn
Bei Nichtantritt einer Ausbildung ist das Schulgeld wie folgt ge-
schuldet:
•	 bis 6 Wochen vor Ausbildungsbeginn: Die Einschreibgebühr;
•	 6 bis 2 Wochen vor Ausbildungsbeginn: Die Einschreibgebühr 

sowie 20 % des Semesterschulgeldes oder bei untersemestri-
gen Ausbildungen 20 % des Gesamtschulgeldes;

•	 ab 2 Wochen vor Ausbildungsbeginn: Die Einschreibgebühr so-
wie das ganze Semesterschulgeld resp. bei untersemestrigen 
Ausbildungen das Gesamtschulgeld.

Eine Abmeldung hat schriftlich und eingeschrieben zu erfolgen.

Kündigung
Bei mehrsemestrigen Ausbildungen ist ein Abbruch – ausser in 
der Ausschreibung anders vermerkt – jeweils auf Ende eines Se-
mesters möglich. Die fristgerechte Kündigung muss per Einschrei-
ben 3 Monate vor Semesterende erfolgen. 

Kündigungen durch die Schule erfolgen grundsätzlich ebenfalls 
mit 3-monatiger Frist auf Ende des Semesters. In schweren Fällen 
kann die Schule verwarnen und eine Frist von 30 Tagen zur Be-
hebung des vertragswidrigen Zustandes anordnen. Bei ungenutz-
tem Ablauf derselben kann sie fristlos kündigen. Solche Fälle sind 
insbesondere: Ungenügende Leistungen, unentschuldigte Absen-
zen oder Zahlungsrückstände. Bei besonders schweren Fällen wie 
zum Beispiel bei groben Verstössen gegen die Hausordnung kann 
die Schule ohne weiteres fristlos kündigen.

Kündigt der Kursteilnehmer zu Unzeiten oder beendet er die Zu-
sammenarbeit einseitig ohne Kündigung, so hat er der Schule für 
die dadurch entstandenen Kosten Ersatz zu leisten. Diese umfas-
sen insbesondere die Einschreibgebühr und das noch geschul-
dete Schulgeld bis zum Ende des Semesters sowie ausstehende 
Nebenkosten für diesen Zeitraum.

Versicherung
Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung sind alleinige Sa-
che des Kursteilnehmers.

Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Basel. 
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